
 
GENEHMIGUNG DER REPRODUKTION UND 

DER BENUTZUNG VON FOTOGRAFIEN 

 
Die Parteien 
 
Unternehmen  
Vertreten durch  
Adresse 
 
 
 
Fotograf 
Adresse 
 
 
 
 
 
 

Das Unternehmen                                                erteilt               

die Einwilligung, seine Räume, Einrichtungen und Angestellten zu fotografieren, zwecks 

einer Fotoreportage über ……………..… 

Er/sie darf diese, im Rahmen der Reportage gemachten Bilder verwenden, reproduzieren und 

veröffentlichen. 

Einzelheiten, mögliche Ausschlüsse: ……………..… 

 

Der/die Fotograf/in kann diese Bilder direkt nutzen oder sie weltweit in jeglicher Form oder 

auf heute bekannten oder noch unbekannten Datenträgern an Dritte weitergeben und 

veröffentlichen oder veröffentlichen lassen, ohne jegliche Einschränkung, für eine 

unbegrenzte Dauer, integral oder in Auszügen – dies für alle Gebiete wie Nachrichtenpresse, 

Verlag, Handelswerbung, usw. 

Einzelheiten, mögliche Ausschlüsse: ……………..… 

Der/die Inhaber/in dieser Genehmigung verzichtet ausdrücklich auf eine Bilderverwertung, 

die dem Privatleben oder dem Ruf der betroffenen Personen schaden könnte. Er/sie verzichtet 

insbesondere auf eine Verwendung der Fotos in pornographischem, rassistischem,  

ausländerfeindlichem Zusammenhang. 



Der/die Fotograf/in                     bemüht sich, dem Unternehmen                                          auf 

einfache Anfrage hin, einen Beleg über die wichtigsten Veröffentlichungen der Fotos zur 

Verfügung zu stellen. Er ermutigt seine Partner, ebenso zu verfahren und alles zu 

unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen. 

 

Das Unternehmen                  bestätigt, Alleininhaber der Rechte zu sein und wird in keinem 

Fall eine Entschädigung für die Verwendung der Bilder geltend machen. Es verpflichtet sich, 

bei den betroffenen Mitarbeitenden die nötigen Einwilligungen einzuholen, um die 

störungsfreie Verwertung der Bilder sicher zu stellen. 

 

Das Unternehmen                     ist  Dritten und dem/der Fotografen/in                       gegenüber 

für die Einhaltung dieser Vereinbarung verantwortlich und wird dem/der Fotografen/in vollen 

Schadenersatz leisten, falls durch die Nicht-Einhaltung einer oder mehrerer Verpflichtungen 

irgendwelche Schäden entstehen. 

 

Das Unternehmen                            stellt                                gegen jeden Rückgriff oder jede 

Klage seitens der Mitarbeitenden frei, soweit diese Vereinbarung betroffen ist.  

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand befinden sich am Wohnort des/der Fotografen/in oder am 

Sitz des Unternehmens. Die Genehmigung untersteht schweizerischem Recht. 

 

(Ort und Datum) ………… 

 

In zwei Exemplaren und im guten Glauben 

  

 
Unterschrift der Parteien 
 


